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Gesamtverteidigung: 
Annäherung an den 
Ernstfall
Zum Wiederaufleben der militärischen und  
der zivilen Verteidigung in Deutschland. Eine  
Bestandsaufnahme  
WANN KRIEG BEGINNT

Kämpfen können, um nicht kämpfen 
zu müssen: Das ist das Prinzip, das Ab-
schreckung glaubwürdig macht. Für 
Deutschland bestimmt das Grundge-
setz, was passiert, wenn die Abschre-
ckung scheitert und der Ernstfall 
eintritt: „Die Feststellung, dass das 
Bundesgebiet mit Waffengewalt ange-
griffen wird oder ein solcher Angriff 
unmittelbar droht (Verteidigungsfall), 
trifft der Bundestag mit Zustimmung 
des Bundesrates.“ (Art. 115a, Abs. 1 GG)

Das ist der Kern des Verfassungs-
prinzips Parlamentsarmee: Auch im 
schlimmsten Fall werden bundesdeut-
sche Streitkräfte nur auf Beschluss der 
Legislative eingesetzt – es sei denn, die 
Umstände erzwingen unverzügliches 
Handeln. Dann erkennt das Grund-
gesetz in Artikel 115a die Geltung der 
normativen Kraft des Faktischen aus-
drücklich an: „Wird das Bundesge-
biet mit Waffengewalt angegriffen und 
sind die zuständigen Bundesorgane 
außer Stande, sofort die Feststellung 

nach Art. 1 Satz 1 zu treffen, so gilt die-
se Feststellung als getroffen und als zu 
dem Zeitpunkt verkündet, in dem der 
Angriff begonnen hat.“

„Wann Krieg beginnt“, schreibt Christa 
Wolf in ihrem Roman Kassandra (1983), 
„das kann man wissen, aber wann be-
ginnt der Vorkrieg?“ Ist er bereits da, 
wenn Datenkabel und Pipelines durch-
trennt werden, wenn es die Cyberat-
tacken, Drohnenüberflüge, Embargos, 
Desinformation und Propaganda gibt, 
die Deutschland heute erlebt? Der ehe-
malige BND-Vizepräsident Arndt Frey-
tag von Loringhoven schreibt in dem 
2024 erschienenen Buch Putins An-
griff auf Deutschland, der Angriff habe 
begonnen. Und der amtierende BND-
Präsident Bruno Kahl geht davon aus, 
dass Russland aktiv und wirksam ver-
sucht, Wahlen in der westlichen Welt 
zu beeinflussen. 

Eine große Kraftanstrengung
Ob auf den hybriden Vorkrieg, in dem 
sich Deutschland demnach befindet, 
ein Krieg folgen muss, bleibt offen – 
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Militärische Verteidigung

Militärische 
Landes-
verteidigung 
(national)

Militärische 
NATO-
Verteidigung

Zivile Verteidigung

Zivile 
Verteidigung 
im NATO-
Bündnis

Zivile 
Verteidigung 
im nationalen
Bereich

Gesamtverteidigung

Aufstellung, Ausbildung und Erhaltung der Bundeswehr

Aufgabenbereiche in der Gesamtverteidigung

Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen
unter anderem Aufrechterhaltung von Regierung und Verwaltung, 

der Gesetzgebung, Rechtspflege, der ö�entlichen Sicherheit und Ordnung, 
Informationsmöglichkeiten und -mittel

Führung nationaler Kommandobehörden, Stäbe und Dienststellen

Zivilschutz
unter anderem Selbstschutz, Warndienst, Schutzbau, Katastrophenschutz, 

Schutz der Gesundheit

Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der unter 
nationalem Befehl verbleibenden Teile der Bundeswehr

Versorgung
unter anderem Versorgung mit Nahrungsmitteln, Versorgung mit Energie und Wasser, 

Verkehr und Transport, Post- und Fernmeldewesen

Unterstützung der NATO-Befehlshaber/Kommandobehörden und der verbündeten 
Streitkräfte unter nationalem Befehl, insbesondere die Aufrechterhaltung von 

deren Operationsfreiheit

Unterstützung der Streitkräfte
unter anderem Mobilmachungsergänzung von Personal und Material, 

zivile Leistungen, zivil-militärische Zusammenarbeit

Unterstützung der Zivilen Verteidigung im nationalen Bereich

Quelle: Weißbuch zur zivilen Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland, Drucksache VI/3345, 1972

Gesamtverteidigung – so plante Deutschland im Kalten Krieg 
Schema aus dem Bundeswehr-Weißbuch 1985

https://dserver.bundestag.de/btd/06/033/0603345.pdf
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die Geschichte kennt keine Teleolo-
gie. Es hängt auch vom Westen selbst, 
von Amerika, Europa und nicht zu-
letzt von Deutschland ab, ob sie die 
Entschlossenheit und die Stärke auf-
bringen, Russland (und andere aggres-
sive Autokratien) abzuschrecken und 
einzudämmen.

Drei Tage nach Beginn des russischen 
Eroberungskrieges gegen die Ukrai-
ne hatte Bundeskanzler Olaf Scholz ei-
ne „große nationale Kraftanstrengung“ 
für die Bundeswehr angekündigt. „Wir 
müssen deutlich mehr in die Sicher-
heit unseres Landes investieren, um 
auf diese Weise unsere Freiheit und 
unsere Demokratie zu schützen“, sagte 
Scholz am 27. Februar 2022. „Das Ziel 
ist eine leistungsfähige, hochmoderne, 
fortschrittliche Bundeswehr, die uns 
zuverlässig schützt.“ 

Das hätte bedeuten können: Vertrau-
en in die eigene Kraft. Doch schon 
ein gutes Jahr später war dieser Vor-
rang unter Dutzenden von strate-
gischen Und-das-noch-Prioritäten 
verschwunden. Sehr deutlich wird das 
an der 2023 veröffentlichten Nationa-
len Sicherheitsstrategie. Zum ersten 
Mal in der deutschen Nachkriegsge-
schichte legte eine Bundesregierung 
eine solches Papier vor. Doch es war, 
entsprechend der deutschen und ins-
besondere der rot-grünen politi-
schen Kultur, extrem „ganzheitlich“ 
angelegt und reichte von Biodiversi-
tät, feministischer Außen- und Ent-
wicklungspolitik, Klimaschutz und 
Pandemievorsorge über Lieferketten, 
Rohstoffversorgung und freie Han-
delswege bis hin zu den engeren si-
cherheitspolitischen Themen von 
Bündnissolidarität, militärischer Ver-
teidigungsfähigkeit und Zivilschutz. Al-
lerdings fanden auf den 74 Seiten der 
„Nationalen Sicherheitsstrategie“ Be-
griffe wie Heer, Luftwaffe, Marine oder 
Reserve kein einziges Mal Erwähnung. 
Das illustriert die demonstrative Mili-
tärferne der Regierungsstrategen. 

Vorrang für Verteidigung
Viele andere Politikfelder können und 
müssen zur Sicherheit Deutschlands 
beitragen, aber die militärische Vertei-
digungsfähigkeit bleibt zentral – oder 
besser: Sie muss wieder als zentral 
wahrgenommen werden. Wäre mili-
tärische Stärke nicht so wichtig, hät-
te der Westen in der Vergangenheit 
nicht so viel Wert auf Rüstungskon-
trolle, Rüstungsbegrenzung und Ab-
rüstung legen müssen. Die andere 
Seite kalkuliert mit militärischer Ein-
schüchterung, Drohungen und Über-
legenheitsgesten. Deswegen muss im 
Ernstfall das bewegliche Gefecht der 
verbundenen Waffen mit dem Gerät, 
das da ist, Vorrang haben vor Klima-
neutralität oder Diversität der Streit-
kräfte. Nicht alles ist gleich wichtig 
und dringlich, sobald es darum geht, 
hier und jetzt Freiheit und Leben zu 
verteidigen.

Sehr viel näher an der existenziellen 
Gefahr, der Deutschland heute entge-
gentreten muss, bewegen sich die Rah-
menrichtlinien der Bundesregierung 
für die Gesamtverteidigung (RRGV, 
2024). Diese unterscheiden zwei Teil-
bereiche: die militärische Verteidigung 
und die zivile Verteidigung.

KRIEGSTÜCHTIG 
WERDEN: PERSPEKTIVEN 
DER MILITÄRISCHEN 
VERTEIDIGUNG

In den Jahrzehnten nach Ende des Kal-
ten Kriegs wollte das neue, größere 
Deutschland eine „Zivilmacht“ sein. Es 
verzehrte seine Friedensdividende für 
die deutsche Einheit, die europäische 
Einigung und den Ausbau des Sozi-
alstaats. Militärisches wurde zur po-
litischen Restgröße, nicht zuletzt im 
Bundeshaushalt.

Die Kontingent-Armee
Schließlich waren die ständig weiter 
geschrumpften deutschen Streitkräfte 
allein auf Beiträge zum internationa-
len Krisen- und Konfliktmanagement 

optimiert: auf dem Balkan, in Afgha-
nistan, Mali, Niger, Irak, vor den Küs-
ten des Libanon, Somalias und Libyens. 
Erforderlich dafür waren überschau-
bar große, rotierende, aus zahlreichen 
truppenstellenden Einheiten zusam-
mengewürfelte Kontingente für mul-
tinationale Missionen „out of area“, 
außerhalb des Bündnisgebiets. 

Anders als in der kollektiven Vertei-
digung ging es nicht mehr um den si-
multanen Einsatz aller Kräfte, also 
nicht um den Einsatz der Bundeswehr 
als Ganzes. Auch erste Aufgaben zur 
Verstärkung der Bündnisverteidigung 
in Europa folgten zunächst noch dem 
Kontingentsystem. Doch das ist die 
Welt von gestern. 

Mit der vollständigen Ausrichtung auf 
die kollektive Verteidigung als neue, 
alte Hauptaufgabe muss die Bundes-
wehr umstrukturiert und auch deutlich 
vergrößert werden. Beides steckt – 
freundlich ausgedrückt – noch in den 
Anfängen. Seit 2014, seit Putins ers-
ter Ukraine-Aggression, wurde viel 
Zeit mit Verschlimmbesserungen ver-
schwendet. Selbst die Litauen-Brigade 
des Heeres benötigt noch zusätzliches 
Personal aus fast allen Organisations-
bereichen der Bundeswehr. 

Generalinspekteur Carsten  Breuer 
spricht zurecht davon, dass die Ära des 
„war of choice“ abgelöst sei durch die 
Herausforderung des „war of  necessity“. 
Strukturell verharrt die Bundeswehr 
jedoch weiter im Kontingentarmee-
Denken. Nichts – außer vielleicht das 
Kommando Spezialkräfte – ist momen-
tan „kaltstartfähig“.

In einer Armee, deren Führungsperso-
nal vorwiegend durch Auslandseinsät-
ze geprägt wurde – wo die tödlichsten 
Gefahren Hinterhalte und improvisier-
te Minen waren oder aussahen wie der 
Gemüsehändler auf dem Marktplatz 
von Kundus, der unter seinem Gewand 
einen Sprengstoffgürtel verbarg  – 
muss Krieg nun neu gelernt werden. 
Manche sagen sogar, die Bundeswehr  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/RRGV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/RRGV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/RRGV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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müsse dringend „Afghanistan verler-
nen“. Denn Russland ist kein asymme-
trischer Gegner wie die Taliban, der 
IS oder Piraten. Heute gilt es, einem 
symmetrischen Gegner Einhalt zu ge-
bieten und gegen eine Armee mit Pan-
zern, Geschützen und Raketen, mit 
Satelliten, Bombern und Atomwaffen 
zu bestehen.

Die Rückkehr zur kollektiven  
Verteidigung
Als größtes und mit Abstand wirt-
schaftlich stärkstes Land in Europa 
muss Deutschland einen fairen An-
teil an der Verteidigung Europas und 
der freien Welt übernehmen. Was die 
Bundeswehr benötigt, um als stärkste 
konventionelle Streitmacht des Kon-
tinents ihren substanziellen Beitrag 
zu glaubwürdiger konventioneller Ab-
schreckung zu leisten, ist vielfach be-
schrieben worden und Gegenstand der 
aktuellen öffentlichen Debatte.

Die alte westdeutsche Bundeswehr 
hatte im Kalten Krieg vor 1990 eine ak-
tive Soll-Stärke von 495.000 Soldaten, 
die mobilgemacht mit den Reservis-
ten der ersten Welle auf 1,3 Millionen 
aufgewachsen wäre. Für die Bündnis-
verteidigung, die gleichzeitig Landes-
verteidigung gewesen wäre, standen 
36 Brigaden des Heeres in zwölf Di-
visionen bereit. Die Bonner Verteidi-
gungsausgaben beliefen sich auf 3,5 
Prozent des BIP und wurden aus dem 
regulären Bundeshaushalt finanziert – 
an dem sie ein Fünftel ausmachten.

Heute erreicht die gesamtdeutsche 
Bundeswehr eine Ist-Stärke von knapp 
182.000 aktiven Soldatinnen und Sol-
daten. Das off izielle Soll liegt bei 
203.000, der tatsächliche Personalbe-
darf zur Erfüllung der NATO-Zusagen 
nach Schätzung des Autors bei min-
destens 250.000. 

Derweil kalkuliert der Generalinspek-
teur mit einer Mobilmachungsstärke 
von 460.000 Soldatinnen und Solda-
ten, davon 260.000 Reservisten, die es 
in diesem Umfang nicht gibt und für 

die auch keine militärischen Verbands-
strukturen, Kasernen und Ausrüstung 
vorhanden sind. Heute gelten 40.000 
bis 60.000 mobilisierbare Reservis-
ten als realistisch. Ohne eine schnelle 
Wiedereinführung der Wehrpflicht in 
Form eines Auswahlwehrdienstes wer-
den künftig weder der aktive Personal-
körper noch die Reserve aufwachsen 
können.

Gegenwärtig ist der reguläre Verteidi-
gungshaushalt bei 52 Milliarden Euro 
eingefroren. Das entspricht 1,25 Pro-
zent des BIP und gut einem Zehntel 
des Bundeshaushalts. Mit den Zuflüs-
sen aus dem einmaligen 100-Milliar-
den-Euro-Sondervermögen und den 
den Hilfen für die Ukraine erfüll-
te Deutschland 2024 gerade eben die 
NATO-Selbstverpflichtung von zwei 
Prozent der Wirtschaftsleistung. Ma-
teriell fehlt es jedoch nach wie vor an 
allem. Zusätzlich zu den Einschnitten 
durch die Bundeswehrreform von 2011 
(Gutenberg/de Maizière) wirken sich 
auch die notwendigen Abgaben an die 
Ukraine auf die materielle Einsatzbe-
reitschaft aus. 

Was fehlt und was bestellt wurde 
Insbesondere Truppenteile des Hee-
res sind weit von ihrer Vollausstattung 
entfernt. Sie leben von der Substanz, 
verwalten den Mangel, bilden hohle 
Strukturen. Überall fehlen Ersatzteile, 
Munition, Drohnen und Drohnenab-
wehrsysteme sowie zeitgemäße Füh-
rungs- und Kommunikationsmittel. 
Heute verfügt das Heer, einschließlich 
des deutschen Anteils an der deutsch-
französischen Brigade, über 7,5 Bri-
gaden mit je etwa 5000 Soldaten. Um 
den Kräfteforderungen für die Regi-
onalpläne der NATO zu entsprechen, 
wären fünf bis sieben weitere deut-
sche Brigaden sowie Divisions- und 
Korpstruppen erforderlich. Der ers-
te neue Großverband wird die Litau-
en-Brigade sein. 2025 soll zudem eine, 
2027 eine zweite der bestehenden drei 
deutschen Divisionen der NATO als 
voll einsatzbereit gemeldet werden. 

Dafür fehlt es allerdings noch in gro-
ßem Umfang an Material und Personal.

Die Marine bereitet sich auf den Zu-
lauf umfangreicher Bestellungen vor: 
U-Jagd-Fregatten der Klasse 126 sowie 
U-Boote aus dem Gemeinschaftspro-
gramm mit Norwegen sind bereits un-
ter Vertrag. Aufträge für BMD-fähige 
Aegis-Luftabwehrfregatten der Klas-
se 127 und die Modernisierung älterer 
U-Boote der Klasse 212A müssten bald 
dazukommen. Neben der Führung der 
neun NATO-Marinen in der Ostsee – 
dem „Mare Nostrum“ des Bündnis-
ses – bildet die Sicherung der Seewege 
zwischen Europa und Nordamerika 
wie in der Zeit des Kalten Krieges ei-
nen Schwerpunkt des deutschen ma-
ritimen Engagements. Hinzu kommt 
die prinzipielle Aktionsfähigkeit im In-
do-Pazifik-Raum, die in Manövern ge-
meinsam mit anderen Ländern bereits 
geübt wurde.

Die Luftwaffe erhält ab 2026 Ersatz 
für ihre Tornado-Jagdbomber als Trä-
ger der nuklearen Teilhabe: ein Ge-
schwader amerikanischer Kampfjets 
des Typs F-35. Hier hat die Bundesre-
gierung unmittelbar nach Beginn des 
Ukrainekrieges eine schnelle Rich-
tungsentscheidung für maximale Mo-
dernität getroffen. Bis dahin hatte sie 
aus Rücksicht auf das geplante fran-
zösisch-deutsche FCAS-Programm 

Deutschland  
einen fairen  
Anteil an der 
Verteidigung 

Europas und der 
freien Welt  

übernehmen

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/BCM4KG64FF2NF7R2JLHJPBG4AXALPWJW
https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
https://www.bundeswehr.de/de/ueber-die-bundeswehr/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr
https://www.bundeswehr.de/de/landes-buendnisverteidigung-kernauftrag/personal-schluessel-zur-verteidigungsfaehigkeit
https://www.bundeswehr.de/de/landes-buendnisverteidigung-kernauftrag/personal-schluessel-zur-verteidigungsfaehigkeit
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(Future Combat Air System) nur äl-
tere US-Flugzeugtypen in Betracht 
gezogen. 

Ähnlich rasch entschied sich die deut-
sche Regierung für den Kauf des 
israelisch-amerikanischen Raketen-
abwehrsystems Arrow-3 zum Schutz 
gegen etwaige Moskauer Nuklear-
schläge. Es soll mit einer ersten Feu-
ereinheit sensationell schnell ab Ende 
2025 einsatzbereit sein. Darüber hi-
naus wird die bodengebundene Luft-
verteidigung durch die Aufstockung 
der derzeit noch neun Patriot-Staf-
feln auf 17 sowie der Aufstellung von 
zwölf Iris-T-SL-Staffeln (alle teilbar 
auf je zwei Halbsysteme, insgesamt 58) 
enorm verstärkt. Limitierender Fak-
tor ist hier weniger das Personal – die 
modernsten Systeme benötigen weni-
ger Soldaten – als vielmehr die Liefer-
fähigkeit der Industrie. Dies gilt auch 
für die in Wiederaufstellung befindli-
che Heeresflugabwehr.

Abschreckung mithilfe der USA
Nach einer deutsch-amerikanischen 
Vereinbarung, die am Rande des 
NATO-Jubiläumsgipfels 2024 in Wa-
shington getroffen wurde, werden die 
USA im Jahr 2026 eine ihrer neuen fünf 
Multi-Domain-Task-Forces (MDTF) mit 
konventionell bewaffneten Tomahawk-
Cruise-Missiles, Raketen und Hyper-
schall-Flugkörpern nach Deutschland 
verlegen. In einem Papier des Wissen-
schaftlichen Dienstes des US-Kon-
gresses heißt es, die MDTF sollten laut 
US-Armee dazu dienen, im Konflikt-
fall feindliche A2/AD-Netzwerke aus-
zuschalten, um Bewegungsfreiheit zu 
erlangen. Das Akronym A2/AD (An-
ti-Access/Area Denial) bezeichnet die 
militärische Fähigkeit, die Bewegungs-
freiheit und den Zugang des Gegners 
zum Operationsgebiet einzuschränken. 

Insbesondere die russische Luftab-
wehr und möglicherweise militärische 
Einrichtungen in der russischen Ex-
klave Kaliningrad wären im Ernstfall 
die ersten Ziele. Ob die neue Trump-
Administration die Stationierung der 

MDTF in Europa noch einmal in Fra-
ge stellt, muss sich zeigen. Mittelfristig 
haben sich europäische NATO-Staaten 
darauf verständigt, entsprechende Fä-
higkeiten zum „Deep Precision Strike“ 
selbst zu entwickeln. Aber das dauert 
noch Jahre. 

Die Verlegung dieser Mittelstrecken-
waffen folgt einer grundsätzlich an-
deren Logik als die Stationierung 
amerikanischer Pershing-II-Raketen 
und Cruise Missiles mit Atomspreng-
köpfen in den 1980er Jahren. Diese 
dienten der nuklearen Gegendrohung 
gegen die russischen SS20-Atomra-
keten. Die konventionell bewaffnete 
MDTF dagegen hebt die Schwelle für 
den Einsatz von Nuklearwaffen an. Sie 
soll den Gegner von konventionellen 
Angriffen abschrecken. 

Aber auch zur Aufrechterhaltung der 
nuklearen Abschreckung gegenüber 
Russland bleiben die USA für Deutsch-
land vollständig unverzichtbar. Es liegt 
allerdings auch im amerikanischen Ei-
geninteresse, den wesentlichen nu-
klearen Antagonisten – Russland mit 
seinen 6000 Atomsprengköpfen – je-
derzeit auszubalancieren. Gelingt dies 
nicht, wäre die Position der nuklea-
ren Supermacht USA (mit 5500 Atom-
sprengköpfen) schwer beschädigt. 
Washington kann sich nicht allein auf 
China fokussieren.

Insofern ist mit der Fortdauer einer 
Stationierung amerikanischer Atom-
waffen in Deutschland, Italien, Belgien, 
den Niederlanden und der Türkei zu 
rechnen. Zudem würde Polen gern in 
den Kreis dieser Partner der nuklearen 
Teilhabe eintreten. Die britischen und 
französischen Atomwaffen bleiben im 
Wesentlichen Teil der jeweiligen nati-
onalen nuklearen Abschreckung. Ihre 
U-Boot-gestützten Atomwaffen sind 
ohnehin strategische „Weapons of Last 
Resort“. Und Frankreich, das zusätzlich 
über taktische Atomwaffen verfügt, 
hat sich bisher – allen Europareden 
von Präsident Emmanuel Macron zum 
Trotz – nicht dazu durchringen kön-

nen, sein Arsenal in die NATO-Nukle-
arplanung einzubringen

Der Verteidigungsfall
Käme es zum Krieg, würde dieser 
Deutschland sofort unmittelbar be-
treffen: als Aufmarschraum für eigene 
und verbündete Streitkräfte („Dreh-
scheibe Deutschland“) und als Ziel rus-
sischer Waffenwirkung. Anders als im 
Kalten Krieg ist für Deutschland die 
Bündnisverteidigung aber nicht mehr 
gleichbedeutend mit Landesverteidi-
gung. Denn militärisch wäre die NATO 
zunächst an ihrer Ostflanke gefordert. 
Gleichzeitig würde aber die Landes-
verteidigung oder der Heimatschutz 
in Deutschland erfordern, parallel zu 
den Operationen im Osten militärische 
und zivile Objekte im Inland gegen Sa-
botage und Cyberattacken zu schüt-
zen, feindliche Flugzeuge, Raketen, 
Drohnen und Marschflugkörper ab-
zuwehren und Kommandounterneh-
mungen der Gegenseite aufzufangen. 
Es gäbe Tote und Verletzte, Gefallene 
und Verwundete. Vermutlich kämen 
auch Kriegsgefangene, Überläufer und 
Flüchtlinge nach Deutschland.

In den Rahmenrichtlinien für die Ge-
samtverteidigung (Ziffer 7.1) heißt es: 
„Alle Maßnahmen der Gesamtvertei-
digung sind im Frieden, soweit not-
wendig und möglich, vorzubereiten.“ 
Anschließend folgen im Text Formu-
lierungen wie „ist anzustreben“, „ist zu 
schaffen“ oder „ist vorzuhalten“, was 
andeutet, dass die Umsetzung noch am 
Anfang steht. Ein militärischer „Opera-
tionsplan Deutschland“ stellt die Pla-
nungsgrundlage für das Notwendige 
dar. Er ist als geheim eingestuft.

Bezüglich der Verwendung der Bundes-
wehr im Kriegsfall heißt es unter Ziffer 
12.1 RRGV: „Es ist vorgesehen, Antei-
le der Streitkräfte und Fähigkeiten im 
Rahmen der Landes- und Bündnisver-
teidigung der NATO zu unterstellen. 
Wesentliche Teile verbleiben jedoch 
in nationaler Zuständigkeit.“ Letztere 
würden dem Operativen Führungskom-
mando der Bundeswehr zugeordnet, 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11797/8
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11797/8
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11797/8
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/RRGV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/sicherheit/RRGV.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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dessen Kommandeur als Nationaler 
Territorialer Befehlshaber fungiert. Die 
Gliederung seines Kommandos orien-
tiert sich an NATO-Standards und weist 
mit seiner Bezeichnung als „Joint Force 
Command (JFC)“ eine gewisse Paralle-
le zur operativen NATO-Kommando-
behörde für den zentraleuropäischen 
Kriegsschauplatz, dem Allied Joint 
Force Command (JFC) Brunssum, auf.

Ob das nationale JFC zudem eine Re-
serveposition für den Fall darstellen 
soll, dass NATO- und US-Führungs-
strukturen in Europa aus politischen 
Gründen nicht aktiviert werden kön-
nen, wird offiziell nicht beantwortet. 
Jedenfalls gab es bisher keine eige-
ne deutsche Struktur für die Führung 
deutscher oder verbündeter Operatio-
nen auf dieser Ebene. Für die Phase vor 
und zwischen dem Spannungsfall und 
dem Verteidigungs- beziehungswei-
se Bündnisfall erscheint eine nationale 
Führungsfähigkeit für alle in Deutsch-
land wirkenden Kräfte jedenfalls sinn-
voll. Die EU verfügt bislang über keine 

vergleichbare Struktur, obwohl im-
mer wieder ein „echtes europäisches 
Hauptquartier“ gefordert wird – so et-
wa von Bundeskanzler Scholz in seiner 
Europarede vom 29. August 2022 an 
der Karls-Universität in Prag.

Ressourcen für den Ernstfall
Im Spannungs- und im Verteidigungs-
fall werden die Pf lichtdienste nach 
dem Wehrpflichtgesetz wieder akti-
viert. Dann gilt die Wehrpflicht auto-
matisch. Die Anwendung bestimmter 
weiterer Rechtsvorschriften zur Ver-
teidigung und zum Schutz der Zivil-
bevölkerung bedarf ausdrücklich der 
parlamentarischen Feststellung des 
Verteidigungsfalls (Art. 115a GG), des 
Spannungsfalls oder eines Beschlus-
ses, mit dem der Bundestag der An-
wendung ausdrücklich zugestimmt 
hat (Art. 80a, Abs. 1 GG). Auch die Fest-
stellung des Bündnisfalls durch den 
Nordatlantikrat „mit Zustimmung der 
Bundesregierung“ löst die Anwendbar-
keit der Gesetze für den äußeren Not-
stand aus (Art. 80a, Abs. 3 GG).

Ziffer 25.2.2 RRGV listet die zivilen Un-
terstützungsleistungen für die militäri-
sche Verteidigung auf. Einleitend heißt 
es: „Die zivile Verteidigung hat im äu-
ßeren Notstand die Bundeswehr und 
verbündete Streitkräfte nach Maß-
gabe der NATO-Forderungen zu un-
terstützen.“ Der Katalog reicht von 
der Sicherstellung der Ernährung, 
der Trinkwasserversorgung, Unter-
bringung, Leistungen der gewerbli-
chen Wirtschaft, Energie, Treibstoff 
und Verkehrsmitteln (See, Luft, Land) 
über die polizeiliche Sicherstellung 
militärischer Mobilität („Militärstra-
ßengrundnetz“ versus „Hauptzivilstra-
ßengrundnetz“) bis hin zu Post- und 
Telekommunikationsverbindungen, 
Wetterinformationen, sanitätsdienst-
licher Unterstützung und der Nutzung 
von Notlandeplätzen auf Autobahnen.

Über das zivil-militärische Zusammen-
wirken im äußeren Notstand heißt es 
in Ziffer 31.4 RRGV: „Die erforderlichen 
Strukturen, Verfahren und Prozesse 
sind zu planen, zu üben und mit 

BOS

Quelle: Präsentation Operatives Führungskommando der Bundeswehr
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den erforderlichen Ressourcen zu 
hinterlegen.“ All dies gab es schon 
einmal vor 1990 – nicht perfekt, aber 
regelmäßig geübt. Jetzt muss es unter 
veränderten Bedingungen neu aufleben.

Für die im Bereich der militärischen 
Verteidigung aufzubringenden Res-
sourcen, einschließlich Vorsorge- 
und Sicherstellungsverträgen etwa 
mit Bahn- und anderen zivilen Logis-
tikdienstleistern, sind gewiss mehr 
als zwei Prozent der deutschen Wirt-
schaftsleistung erforderlich. Im Jahr 
2024 hätten 2,5 Prozent gut 107 Milli-
arden Euro entsprochen. Die Gesamt-
ausgaben des Bundeshaushalts waren 
auf 477 Milliarden Euro veranschlagt.

WEITERLEBEN: 
PERSPEKTIVEN DER 
ZIVILEN VERTEIDIGUNG

„Grundlage des Zivilschutzes in der 
Bundesrepublik soll die Hilfsbereitschaft 
der Menschen sein.“ So steht es im ers-
ten und bisher einzigen „Weißbuch zur 
zivilen Verteidigung der Bundesrepu-
blik Deutschland“, das Bundeskanzler 
Willy Brandt 1972 dem Deutschen Bun-
destag zuleitete. Die Sprache dieses 
Regierungsdokuments ist lebensnah. 
Als „zweckmäßiges Verhalten bei aku-
ter Gefahr“ listet das Weißbuch neben 
Erster Hilfe, Selbstbefreiung, Rettung 
eingeschlossener oder verschütteter 
Personen und Brandbekämpfung als 
letzten Punkt auf: „Maßnahmen zum 
Weiterleben bis zum Wiedereinsetzen 
einer geregelten Versorgung.“ 

Um Missverständnissen vorzubeu-
gen, schreibt die Regierung, „[…] tö-
richt wäre es, auf Entspannung zu 
hoffen und dabei die militärische Ab-
schirmung der eigenen Existenz zu 
vernachlässigen.“ Die Ausgewogenheit 
zwischen ziviler und militärischer Ver-
teidigung erhöhe die Glaubwürdigkeit 
der Gesamtverteidigung. Um dem Ar-
gument vorzubeugen, im Armaged-
don eines totalen Atomkrieges werde 
ohnehin niemand überleben, heißt es 

in dem Dokument: „Die zivile Vertei-
digung hat sich vor allem auf den Fall 
eines begrenzten Konflikts einzurich-
ten.“ Das dürfte durchaus der Ambition 
der heutigen Planer entsprechen.

Versorgung der Bevölkerung
Wie die militärischen Weißbücher aus 
der Zeit des Kalten Krieges ist auch 
das Weißbuch zur zivilen Verteidi-
gung von 1972 extrem faktenreich. Es 
erfasst Rechtsgeschichte und Orga-
nisationsstrukturen, Haushaltsmit-
tel und Helferzahlen. So waren 56.000 
Elektrosirenen an das Warnnetz an-
geschlossen. Man zählte 14 Millio-
nen Rinder (heute: 10,5 Millionen) und 
20 Millionen Schweine (heute: 21 Mil-
lionen). Fiele die Wasserversorgung 
aus, wären je 6000 Einwohner aus ei-
nem Notbrunnen zu versorgen – aller-
dings gäbe es zu wenige Notbrunnen. 
So konkret informierte die Regierung.

An einzelnen Stellen werden auch die 
Rahmenrichtlinien für die Gesamtver-
teidigung von 2024 recht präzise: „Der 
Selbstversorgungsgrad bei Lebensmit-
teln liegt im Bundesgebiet knapp unter 
90 Prozent.“ Einen hohen Einfuhrbe-
darf gebe es jedoch bei Obst, Gemü-
se, pflanzlichen Ölen und Fetten sowie 
Eiweißfuttermitteln. Es existiert ei-
ne „Bundesreserve Getreide“ (Weizen, 
Roggen) und eine „Zivile Notfallreser-
ve“ aus „gebrauchsfertigen Grund-

nahrungsmitteln (Reis, Hülsenfrüchte, 
Kondensmilch)“, damit „die Bevölke-
rung, insbesondere in Ballungsgebieten, 
bei unzureichender Verpflegungslage 
über einen gewissen Zeitraum mit einer 
warmen Mahlzeit am Tag versorgt wer-
den kann.“ Warum man davon nichts 
hört? „Die Lagerstandorte unterliegen 
aus Gründen der passiven Sicherheit 
der Geheimhaltung.“

Zwar hat die militärische Verteidi-
gung nicht prinzipiell Vorrang vor der 
zivilen, aber zu deren gesetzlichen 
Aufgaben gehört – neben der Auf-
rechterhaltung der Staats- und Re-
gierungsfunktionen sowie dem Schutz 
und der Versorgung der Bevölkerung – 
ausdrücklich auch die Unterstützung 
der Streitkräfte bei der „Herstellung 
und Aufrechterhaltung ihrer Verteidi-
gungsfähigkeit und Operationsfreiheit“ 
(Ziff. 14.2.4 RRGV).

Mangelware Bunker
In Anwendung der Sicherstellungs- 
und Vorsorgegesetze lauten die the-
matischen Schwerpunkte 2024 wie 
1972: Ernährung, Wirtschaft, Wasser, 
Verkehr, Post und Telekommunikation, 
Arbeitsleistungen und Finanzwesen. 
Neu ist der Bereich Cyber. Dazu wird 
in den RRGV nichts ausgeführt, aber 
die Bedeutung von Internet- und Han-
dyverbindungen für das Funktionieren 
nahezu aller Teilbereiche der moder-
nen Gesellschaft ist kaum zu über-
schätzen. Resilienz kann hier entweder 
Härtung und Redundanz der Systeme 
erfordern oder Entnetzung und analo-
ge Rückfallstrukturen, etwa beim Ma-
nagement des Eisenbahnnetzes.

Was den klassischen Zivilschutz an-
geht, thematisieren die RRGV – anders 
als das Weißbuch von 1972 – gar nicht 
erst den Mangel an Schutzbauten, son-
dern begnügen sich mit dem Hinweis 
auf den Bestand: „Einen Grundschutz 
vor Kriegswaffeneinwirkungen bietet 
die flächendeckend vorhandene solide 
Bausubstanz.“ (Ziff. 20.2.3.2 RRGV) Hier 
wird sehr lakonisch ein Mangel zum 
Konzept erhoben. Für die Bundeswehr 

 Die zivile  
Verteidigung hat 

sich vor allem 
auf den Fall eines 

begrenzten  
Konflikts einzu-

richten

https://dserver.bundestag.de/btd/06/033/0603345.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/06/033/0603345.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/06/033/0603345.pdf
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gilt Ähnliches: Bunker gibt es fast nicht 
mehr. Nur das NATO-Kommando in 
Brunssum, das im Ernstfall für die mili-
tärische Führung im Dritten Weltkrieg 
zuständig wäre, kann in verbunker-
te Ausweichquartiere verlegt werden. 
Noch nicht einmal für die Bundesre-
gierung existiert ein Bunker. 

Wer sind die Zivilhelfer?
Wenn es um die Kapazitäten der Not-
hilfe in Deutschland geht, ist das 
öffentliche Bild überproportional ge-
prägt vom Engagement vieler Bundes-
wehrsoldaten – sei es bei Hochwasser, 
Waldbränden oder Corona. Gern wird 
als erstes das Militär um Amtshilfe 
(nach Art. 35 GG) gebeten, wenn die 
zuständigen Kräfte vor Ort nicht aus-
reichen. Dabei ist die Truppe längst 
nicht mehr so groß, wie viele glau-
ben; es kommen auch nicht 19-jährige 
Wehrdienstleistende, um Sandsäcke 
zu füllen, sondern 37-jährige Zeit- 
oder Berufssoldaten. Maximal lassen 
sich 180.000 aktive Soldaten (und eini-
ge 10.000 Reservisten) für zivile Katas-
trophenlagen mobilisieren.

Demgegenüber stehen 330.000 Po-
lizeibeamte der Länder und des Bun-
des, 87.000 ehrenamtliche Helfer des 
Technischen Hilfswerks, 1,4 Millio-
nen Angehörige der freiwilligen und 
Berufsfeuerwehren sowie 430.000 
Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 
(selbst Pathologen und Zahnmedizi-
ner können vermutlich einen Verband 
anlegen). Das Deutsche Rote Kreuz, 
Johanniter, Malteser, der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund und die DLRG würden 
theoretisch zusammen über eine halbe 
Million freiwillige Helfer zum Einsatz 
bringen. Diese fünf Organisationen 
sind die „anerkannten Hilfsorganisati-
onen“, die im Katastrophenfall und im 
Zivilschutz neben THW und Berufs- 
und Freiwillige Feuerwehr eingesetzt 
werden können. Das ist erstaunlich viel 
planbares ziviles Hilfspotenzial.

Daneben gibt es Tausende weitere Or-
ganisationen, die sich im Ernstfall um 
Hilfe kümmern würden, sollten die 

Kräfte der Behörden, des klassischen 
Zivilschutzes und gegebenenfalls auch 
der Unternehmen nicht ausreichen. 
Kaum irgendwo auf der Welt ist die 
Verbands- und Vereinslandschaft bis 
hin zu Parteien und Gewerkschaften 
so vielfältig wie in Deutschland.

Beispiel Ukraine
In Charkiw hat der Schriftsteller und 
Musiker Serhij Zhadan (Friedenspreis-
träger des deutschen Buchhandels 
2022) gemeinsam mit anderen Künst-
lern und weiteren Freiwilligen ein pri-
vates Hilfenetzwerk aufgebaut, das 
unter den Bedingungen des russischen 
Eroberungskrieges Erstaunliches leis-
tet. Es evakuiert Einwohner aus front-

nahen Bereichen, bringt Lebensmittel 
für ältere Menschen, beschafft Aus-
stattung für die Territorialverteidigung 
und ruft zu Spenden auf. 

Am 28. März 2022 notierte Zhadan in 
seinem Blog-Tagebuch Himmel über 
Charkiw: „Wir haben eine Waschma-
schine ins Krankenhaus gebracht – 
ehrlich gesagt haben wir sie aus einer 
zerstörten Wohnung geholt. Ich rief 
die Ärztin an und sagte: Kommen Sie 
heraus und nehmen Sie sie in Emp-
fang. Wie erkenne ich Sie? – fragte sie. 
Ich werde eine Waschmaschine dabei 
haben, antwortete ich.“ Solche Hilfs-
bereitschaft gibt es auch in Deutsch-
land in besonderen Fällen, etwa durch 

Quelle: Eigene Recherche

430.000 Ärztinnen und Ärzte

Technisches Hilfswerk: 87.000 Personen 

Hilfsorganisationen (Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser,  
Arbeiter-Samariter-Bund, DLRG): 500.000 Personen

Berufs- und Freiwillige Feuerwehr: 1,4 Mio. Personen 

Polizei: 330.000 Personen 

Bundeswehr : 180.000 aktive Soldaten und 10.000 Reservisten

Ressourcen für den Ernstfall: Wer hilft im Krisenfall?

1 Figur = 50.000 Personen
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Privatleute, die im Ahrtal noch wo-
chenlang an der Beseitigung der Flut-
schäden mitgearbeitet haben.

Eine Art Probelauf zum Krisenthema 
Unterbringung war für manche Hilfs-
organisationen die Flüchtlingskrise ab 
2015. Damals hat allein das DRK zeit-
weilig – teils sehr notdürftig – 500.000 
Menschen untergebracht. Aufgrund 
dieser Erfahrungen werden nun „Mo-
bile Betreuungs-Module“ für jeweils 
5000 Menschen angeschafft, insge-
samt zehn Stück. Damit lassen sich 
Schwerpunkte bilden. Bei großen Be-
völkerungsbewegungen in Deutsch-
land müsste es aber – wie im und nach 
dem letzten Krieg – wieder zu Ein-
quartierungen kommen.

Wer ist zuständig?
Gemeinsam fordern die fünf aner-
kannten Hilfsorganisationen in ihrem 
Positionspapier Ein starker Bevöl-
kerungsschutz für ein krisenfestes 
Deutschland eine Vereinheitlichung 
der Gesetzeslagen von Ländern und 
Bund für länderübergreifende Einsät-
ze, mehr Haushaltsmittel für Material, 
Ausbildung und Übung sowie Freistel-
lungs- und Ausgleichsansprüche für 
die Ehrenamtlichen.

Zuständig für die Zivilschutzkoordina-
tion auf Bundesebene ist unterhalb des 
Bundesinnenministeriums das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe. Die Zahl der Mit-
arbeiter wird derzeit auf 700 verdop-
pelt. Das Amt wirkt vor allem durch 
die Wiedereinführung eines Warn-
systems, etwa über Sirenen und Cell-
Broadcast, durch die Anschaffung und 
Verteilung zusätzlichen Geräts für die 
Zivil- und Katastrophenschutzorgani-
sationen sowie durch Ausbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit.

Für bestimmte Bereiche der kritischen 
Infrastruktur (KRITIS) sind andere Be-
hörden, wie etwa das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik, 
zuständig. Manche Ernstfallressour-
cen, die riesig erscheinen – beispiels-
weise die weltweit führende deutsche 
Logistikbranche – dürften selbst KRI-
TIS-relevant sein, etwa weil ein gro-
ßer Teil der LKW-Fahrer im Ernstfall 
möglicherweise in ihre Heimatländer 
außerhalb Deutschlands zurückkeh-
ren würde. Hier wird an Krisenplänen 
gearbeitet.

Vorbild Schweden
Maßstäbe mit Ratschlägen zum Selbst-
schutz setzt Schweden mit einer an al-
le Haushalte verteilten Broschüre, die 
im Netz auch auf Englisch verfügbar ist 
und den Titel „In Case of Crisis or War“ 
trägt. Selbstbewusst gibt die schwedi-
sche Regierung zunächst den Sinn des 
Selbstschutzes vor: „If Sweden is at-
tacked, we will never surrender. Any 
suggestion to the contrary is false.“ Auf 
32 Seiten folgen dann praktische Hin-
weise, was in jeder denkbaren Situati-
on zu tun ist. 

Selbst im Fall eines Atomschlags, so die 
Broschüre, wäre Nichtstun schlechter 
als Schutzsuchen: „Take cover as you 
would during an air raid. […] Radiation 
levels will lower drastically after a cou-
ple of days.“ Wenn die Sirene ertönt, 
gilt: „Go indoors, close all windows and 
doors and, if possible, switch off the 
ventilation. Listen to Swedish public 
broadcaster Sveriges Radio, Channel 
P4 for more information.“ Solche Hil-
festellungen mögen an die amerikani-
schen „Duck-and-Cover“-Kampagnen 
aus der Blütezeit des nuklearen Wett-
rüstens erinnern. Aber der Ukraine-
Krieg zeigt, dass auch konventionelle 
Bomben tödlich sein können. 

Quelle: Swedish Civil Contingencies Agency, „In case of crisis or war“, 2024

https://rib.msb.se/filer/pdf/30874.pdf
https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer-pa-engelska/
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KEINE ANGST VOR DEM 
VERTEIDIGUNGSTHEMA

Ende 2024 beauftragte die liberale 
Friedrich-Naumann-Stiftung das For-
sa-Institut mit einer Erhebung zu der 
Frage, was unter „ziviler Verteidi-
gung“ zu verstehen sei. Fast die Hälf-
te antwortete: „weiß nicht“. Als sie 
aber konkret nach ihrer persönlichen 
Bereitschaft gefragt wurden, selbst 
an Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung mitzuwirken, erklärten sich 
bemerkenswerte 71 Prozent zur Mit-
wirkung bereit. Je jünger die Menschen 
waren, desto größer war ihre Bereit-
schaft. Unterschiede zwischen Ost- 
und Westdeutschland gab es nicht. 

Bereits 1969 hatte das Emnid-Insti-
tut gefragt: „Wären Sie bereit, als eh-
renamtlicher Helfer im Zivilschutz 
mitzuwirken, wenn Sie darum gebe-
ten werden, oder würden Sie das ab-
lehnen?“ Damals sagten 20 Prozent Ja 
und 67 Prozent Nein. Natürlich bedeu-
tet „ehrenamtlicher Helfer“ mehr als 
„an Maßnahmen mitwirken“, aber die 
hohe Nein-Quote vor 55 Jahren kann 
auch damit zusammenhängen, dass 
der Zivilschutz im Zeitalter der ato-
maren Overkill-Potenziale von vielen 
als sinnlos angesehen wurde. Die Um-
frage ist übrigens im Weißbuch 1972 
abgedruckt.

Auf die Frage, ob sie „mehr Inves-
titionen in den Zivil- und Bevölke-
rungsschutz“ für wichtig oder sehr 
wichtig halten, antworteten 2024 so-
gar 89 Prozent der Befragten mit Ja. 
Für den Bereich der äußeren Verteidi-
gung befürworteten 85 Prozent mehr 
Investitionen. Alle Umfragen zur si-
cherheitspolitischen Lage zeigen seit 
Beginn des russischen Eroberungs-
krieges gegen die Ukraine 2022 ein 
ausgeprägtes und stabiles Bewusstsein 
der Dringlichkeit in der Bevölkerung 
Deutschlands.

Das bedeutet: Mehr tun zu wollen, 
um die militärische und die zivile Ver-
teidigung zu stärken, ist im heutigen 

Deutschland keine politisch heikle Po-
sition. Im Gegenteil, es ist populär. 
Eine Regierung, die für die neuen Not-
wendigkeiten argumentiert und wirbt, 
könnte großen Erfolg haben.

https://www.freiheit.org/de/deutschland/case-crisis-or-war-ist-deutschland-kriegs-und-krisenfest
https://www.freiheit.org/de/deutschland/case-crisis-or-war-ist-deutschland-kriegs-und-krisenfest
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